
DER BÜRGERMEISTER Bad Wimpfen, 21.04.2026

E I N L A D U N G

zu einer Sitzung des Gemeinderates öffentlich
der Stadt Bad Wimpfen

am Mittwoch, 29.04.2026, 19:00 Uhr,
im Sitzungssaal des Rathauses, Marktplatz 1, 74206 Bad Wimpfen

T A G E S O R D N U N G
(öffentlich)

1. Mitteilungen des Bürgermeisters

2. Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse

3. Rechtsverordnung der Stadt Bad Wimpfen über die Festsetzung der

Sperrzeit für die Außenbewirtschaftung von Gaststätten

IA/129/2026

4. Bebauungsplanverfahren und Verfahren zu den Örtlichen

Bauvorschriften "Südlicher Landgraben - 2. Änderung und Ergänzung

des Bebauungsplanes Mäuerlesäcker/Landgraben"

- Behandlung der im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der

Öffentlichkeit gemäß

§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und der Behörden und sonstigen

Träger

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf

eingegangenen

Stellungnahmen sowie

- Billigung des Bebauungsplanentwurfs und des Entwurfs der Örtlichen

Bauvorschriften

- mit Beschluss der Veröffentlichung im Internet gem. § 3 Abs. 2 BauGB

und

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

gem. § 4 Abs. 2

BauGB

- Billigung der auszulegenden umweltbezogenen Stellungnahmen

IA/126/2026

5. Flächennutzungsplan 2020 der Stadt Bad Wimpfen -2. Änderung des

Flächennutzungsplanes 2020 der Stadt Bad Wimpfen gemäß § 8 Abs. 3

Baugesetzbuch (BauGB) für den Bereich „Südlicher Landgraben" im

Parallelverfahren zum Bebauungsplanverfahren „Südlicher Landgraben

– 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Mäuerlesäcker /

Landgraben"

- Behandlung der im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der

Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und der

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1

IA/127/2026



Mit freundlichen Grüßen

Zaffran

BauGB zum Vorentwurf eingegangenen Stellungnahmen

- Billigung des Entwurfs der Flächennutzungsplanänderung für den

Bereich „Südlicher Landgraben" mit Beschluss der Veröffentlichung im

Internet gem. § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Behörden und

sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB

- Billigung der auszulegenden umweltbezogenen Stellungnahmen

6. Beantwortung schriftlicher Fragen

7. Aus der Mitte des Gemeinderates


